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Straßenverkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

besonderer Zweckbestimmung

Gebäudelänge über 50 m zulässig

Mit einem Geh- und Fahrrecht zugunsten der Anlieger zu belastende Fläche 

Hier:

Z

=  Verkehrsberuhigter Bereich

Baugrenze (Fests. 1.4)

Bebauungsplan Nr. 49

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Geschossflächenzahl als HöchstmaßGFZ

Grundflächenzahl als HöchstmaßGRZ

" Streekermoor - Schulweg "

MD Dorfgebiet

Nicht überbaubare Grundstücksflächen (Fests. 1.4)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

max. Traufhöhe  von 4,5m (Fests. 1.6)

abweichende Bauweise

offene Bauweise

Straßenverkehrsfläche

vorhandene Gewässer III. Ordnung bzw. geplante Entwässerungsmulde

zu erhaltender eingemessener Einzelbaum

max. Firsthöhe von 9,0m (Fests. 1.6)

Grünflächen
Hier:

Füllschema der Nutzungsschablone:

Bauweise

Grundflächenzahl

Geschossflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse

Baugebiet

Baumassenzahl

maximale Traufhöhe

maximale Firsthöhe

PG

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen und Erhalten von Bäumen 
und Sträuchern gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB

ED Bauweise: nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

L

GF

Waldfläche

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Ein- und Ausfahrt

MD

MD
L

W

Dorfgebiet - Landwirtschaft

Dorfgebiet - Wohnen

=  private Grünfläche

Mit einem Leitungsrecht zugunsten der Leitungsträger zu belastende Fläche

WA Allgemeines Wohngebiet

Flächen für den Gemeinbedarf

Flächen für Versorgungseinrichtungen

Nicht überbaubare Grundstücksflächen (Fests. 1.4)

Nicht überbaubare Grundstücksflächen (Fests. 1.4)

Schule
Kindergarten, Spielplatz sowie vergleichbare kulturelle Einrichtungen

ElektrizitätZweckbestimmung:

Zweckbestimmung:

Stand: 26.11.2003

Hatten, den 12.12.2003

Hatten, den 26.11.2003

Hatten, den ............................

Hatten, den 26.11.2003

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften

Kartengrundlage:  Liegenschaftskarte       Maßstab  1 : 1000

Erlaubnisvermerk:

Katasteramt Oldenburg

Bürgermeister

Bürgermeister

 Gemarkung:  Hatten       Flur:  2 , 4

Planunterlage

Mängel der Abwägung

Bürgermeister

Bürgermeister

Bürgermeister

Bürgermeister

Inkrafttreten

Satzungsbeschluss

L. S.

L. S.

gez. Hinrichs

gez. Hinrichs

Erneute öffentliche Auslegung

Öffentliche Auslegung

L. S. gez. Hinrichs

gez. Gieselmann

Erarbeiten des Planentwurfes

L. S.

L. S.

gez. Hinrichs

gez. Hinrichs

Präambel

Bürgermeister

Aufstellungsbeschluss

Hatten, den 26.11.2003

Bürgermeister

Oldenburg, den 26.11.2003

Hatten, den ....................

Hatten, den ....................

Oldenburg, den  02.12.2003
Geschäftszeichen: L 4 - 321 / 02

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und der  
§§ 56 und 97 und 98 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) und des § 40 der 
Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO), hat der Rat der Gemeinde Hatten 
diesen Bebauungsplan Nr. 49 " Streekermoor-Schulweg", bestehend aus der 
Planzeichnung, den nebenstehenden textlichen Festsetzungen sowie den folgenden 
örtlichen Bauvorschriften, als Satzung beschlossen. 

Hatten, den 26.11.2003

Der Rat der Gemeinde Hatten hat in seiner Sitzung am 12.06.2002 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes  Nr. 49 " Streekermoor-Schulweg" beschlossen. Der 
Aufstellungsbeschluss ist gemäß§ 2 Abs. 1 BauGB in der zur Zeit gültigen Fassung 
am 01.03.2003 ortsüblich bekannt gemacht worden.

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet vom : 

Büro für Stadtplanung, Gieselmann und Müller GmbH 
Eschenplatz 2  , 26129 Oldenburg , Tel.: ( 0441 ) 59 36 55

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Hatten hat in seiner Sitzung am 10.09.2003 
dem Entwurf Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt und die öffentliche 
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB / § 3 Abs. 3 Satz 1 erster Halbsatz i. V. m. § 3 
Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 
13.09.2003 ortsüblich bekannt gemacht. Der Entwurf des Bebauungsplanes und der 
Begründung haben vom 22.09.2003 bis 24.10.2003 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
öffentlich ausgelegen.

Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung haben vom 
..................... bis ....................... gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erneut öffentlich 
ausgelegen.  Ort und Dauer der erneuten öffentlichen Auslegung wurden am 
........................... ortsüblich bekannt gemacht.

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ist die Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustandekommen des Bebauungs- 
planes nicht - geltend gemacht worden.

Der Bebauungsplan Nr. 49 " Streekermoor-Schulweg" ist gemäß § 10 BauGB am  
12.12.2003 im Amtsblatt für den Landkreis Oldenburg bekannt gemacht worden. 
Der Bebauungsplan Nr. 49 ist damit am 12.12.2003 rechtswirksam geworden.

Innerhalb von sieben Jahren nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes sind Mängel 
in der Abwägung gegenüber der Gemeinde nicht - geltend gemacht worden.

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist 
die städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und 
Plätze vollständig nach (Stand vom 18.07.2003). Sie ist hinsichtlich der 
Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. 
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist  
einwandfrei möglich.

Vervielfältigung ist nur für eigene, nichtgewerbliche Zwecke 
gestattet (§ 13 Abs. 4, § 19 Abs. 1 Nr. 4 Nieders. Vermessungs- 
und Katastergesetz vom 2.7.1985 - Nieders.GVBl. S. 187)

Der Rat der Gemeinde Hatten hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Anregungen 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 26.11.2003 als Satzung (§ 10 BauGB) 
sowie die Begründung beschlossen.

Die festgesetzte zulässige Grundflächenzahl darf durch die nach § 19 Abs. 4 
BauNVO auf die Grundfläche anzurechnenden Anlagen um bis zu 25 %
überschritten werden.

Die in der Planzeichnung festgesetzten maximalen Höhen (FH/TH) beziehen sich auf 
die Höhe der Achse der Oberkante der Straßenverkehrsfläche in der Mitte vor dem 
jeweiligen Gebäude. 

Unter Traufe ist die Schnittkante zwischen den Außenflächen des aufgehenden 
Mauerwerkes parallel zur Firstlinie und der Dachhaut zu verstehen.
Von der Einhaltung der festgesetzten Traufhöhe werden untergeordnete 
Gebäudeteile (z.B. Dachaufbauten, Zwerchgiebel oder Gebäuderücksprünge) 
ausgenommen.Die Mindestgrundstücksgröße im allgemeinen Wohngebiet (WA) und im Dorfgebiet  

(MDW) beträgt pro Einzelhaus und pro Doppelhaus (beide Wohneinheiten) jeweils 
800 qm (§ 9 Abs.1 Nr. 3 BauGB). 

Im allgemeinen Wohngebiet (WA) und dem Dorfgebiet (MD W) sind je Einzelhaus  
höchstens zwei Wohnungen und je Doppelhaushälfte höchstens eine Wohnung 
zulässig.  (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB).

Im Dorfgebiet-Landwirtschaft (MD L) sind ausschließlich Wirtschaftsstellen land- und  
forstwirtschaftlicher Betriebe zulässig. Im Dorfgebiet-Wohnen (MD W) sind 
Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher  Betriebe, Betriebe zur Be- und 
Verarbeitung und Sammlung land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse, 
Einzelhandelsbetriebe, Schank- und  Speisewirtschaften sowie Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes und Tankstellen nicht zulässig. Sonstige Gewerbebetriebe sind 
zulässig, sofern sie nicht störend sind. In den Dorfgebieten (MD) sind Wirtschaftsstellen 
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nicht zulässig. Im gesondert gekennzeichneten 
Teil des Dorfgebietes (MD*) sind Wohnungen nicht zulässig. 

1 Textliche Festsetzungen (gem. § 9 BauGB und der BauNVO 1990):

1.7 Abweichende Bauweise 
Bei einer festgesetzten abweichenden Bauweise sind Gebäudelängen über 50 m  
zulässig. 

1.1 Mindestgrundstücksgröße im Allgemeines Wohngebiet (WA) 

1.2 Zahl der Wohnungen im WA- und MD W-Gebiet

1.3 Nutzungen im Dorfgebiet (MD L , MD, MDW )

1.4 Nicht überbaubare Grundstücksflächen/Baugrenzen

1.5 Grundflächenzahl 

1.6 Höchstzulässige Gebäudehöhen

und Dorfgebiet (MD W)

2.3 Festgesetzte Einzelbäume
Im Umkreis von 3 m vom Stammfuß der festgesetzten Einzelbäume ist jede 
Bodenversiegelung zu vermeiden. Bei natürlichem Abgang, aufgrund einer Befreiung 
oder bei widerrechtlicher Beseitigung ist eine gleichartige Gehölzneupflanzung oder 
eine Pflanzung mit einem hochstämmigen Baum der Pflanzliste 2 vorzunehmen.

Die innerhalb der Fläche vorhandenen Laubgehölze sind dauerhaft zu erhalten. 
Abgängige Gehölze sind durch entsprechende Neuanpflanzungen der Pflanzliste 1 
zu ersetzen.
Weiterhin zulässig sind Entwässerungsgräben und -mulden zum Sammeln und 
Ableiten von Regenwasser.

2.6 Eingriffsregelung - Zuordnung (gem. § 9 Abs. 1 a BauGB)

Der Bebauungsplan Nr. 49 „Streekermoor-Schulweg" verursacht bei der Realisierung 
durch Verkehrs- und Bauflächen Eingriffe in Natur und Landschaft, welche 
auszugleichen sind. 
Den Eingriffsflächen im Plangebiet werden an anderer Stelle - außerhalb des 
Geltungsbereiches dieses Bebauungsplanes - folgende Ausgleichsflächen 
zugeordnet:
1. Gemarkung Hatten, Flur 4, Flurstück 19/34 (tlw.): 3.860 qm
2. Flurstück 50 im Flurbereinigungsgebiet Sandhatten: 15.081 qm

3 Örtliche Bauvorschriften  (§ 56 NBauO) 
3.1 Dachneigung 
Die Hauptdächer im allgemeinen Wohngebiet (WA) und in den Dorfgebietsteilen MD  
und MDW sind als symmetrisch geneigte Dächer mit einer Dachneigung von  
mindestens 25 ° herzustellen. Bei Mansarddächern ist oberhalb der Mansardlinie  
(Oberdach) auch eine geringere Dachneigung von mind. 15° zulässig. Ausgenommen 
von dieser Festsetzung sind Garagen und Nebengebäude.  
Für gewerblich genutzte Gebäude mit einer Grundfläche von über 400 qm können  
Ausnahmen zugelassen werden, wenn diese entweder eine Dachrandausbildung mit  
der festgesetzten Dachneigung erhalten und diese Dachfläche mind. 2,00 m hoch ist  
(senkrecht gemessen) oder Dachneigungen  von mindestens 15 ° einhalten. 

4 Hinweise 
4.1 Bodenfunde  
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche  Bodenfunde 
(das können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen,  Schlacken sowie 
auffällige Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch  geringe Spuren solcher 
Funde) gemacht werden, sind diese gemäß § 14 Abs.1 des  Nds. 
Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der  Bezirksregierung 
Weser-Ems, Dez. 406 - Archäologische Denkmalpflege - oder der  unteren 
Denkmalschutzbehörde des Landkreises unverzüglich gemeldet werden.  Meldepflichtig 
ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer.  Bodenfunde und 
Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von  4 Werktagen nach 
der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist  Sorge zu tragen, wenn 
nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der  Arbeit gestattet.

4.3 Sichtdreiecke 
Die dargestellten Sichtdreiecke sind von jeder sichtbehindernden 
Nutzung und  Bepflanzung in einer Höhe von 0,80 bis 2,50 m über 
der Fahrbahn freizuhalten  (Bäume, Lichtmasten, Lichtsignale und 
ähnliches können zugelassen werden).

2 Grünordnerische Festsetzungen  (§ 9 Abs. 1 i. V. m. § 1a BauGB)
2.1 Flächen zum Anpflanzen und Erhalten von Bäumen und Sträuchern
Auf der für das Anpflanzen und Erhalten von Bäumen und Sträuchern festgesetzten 
Fläche sind die vorhandenen Laubgehölze dauerhaft zu erhalten und durch Pflanzen 
der Pflanzliste 1 zu ergänzen. Zu pflanzen sind mindestens 4 Arten in Anteilen zu je 
10%. Als Anfangspflanzung ist ein Gehölz je 1,5 qm zu setzen. Abgängige Gehölze 
sind durch entsprechende Neuanpflanzungen zu ersetzen.
Weiterhin zulässig sind Entwässerungsgräben und -mulden zum Sammeln und 
Ableiten von Regenwasser.
2.2 Fläche für Wald
Auf der als Wald festgesetzten Fläche sind die vorhandenen Laubgehölze dauerhaft 
zu erhalten und durch Pflanzen der Pflanzliste 2 zu ergänzen. Als Anfangspflanzung 
ist mindestens ein Gehölz pro 2 qm Pflanzfläche zu pflanzen. Es sind dabei 
mindestens 4 Arten der Pflanzliste 2 in Anteilen zu je 15 % derart zu pflanzen, dass 
zum neuen Waldrand eine der Höhe nach abgestufte Bepflanzung erfolgt. Der Anteil 
von Bäumen soll mindestens 30 % betragen. Abgängige Gehölze sind durch 
entsprechende Neuanpflanzungen zu ersetzen.
Weiterhin zulässig sind Entwässerungsgräben und -mulden zum Sammeln und 
Ableiten von Regenwasser.

Plangebiet

Feldahorn  
Bergahorn  
Schwarzerle  
Hängebirke  
Hainbuche  
Esche  
Zitterpappel  
Stieleiche  
Ohrweide  
Salweide  
Grauweide  
Vogelbeere  
Blutroter Hartriegel 
Haselnuss  
Weißdorn  
Faulbaum  
Schlehe  
Hundsrose  
Brombeere  
Schwarzer Holunder 
Gemeiner Schneeball

Acer campestre
Acer pseudoplatanus
Alnus glutinosa
Betula pendula 
Carpinus betula 
Fraxinus excelsior
Populus tremula
Quercus robur
Salix aurita
Salix caprea
Salix cinerea
Sorbus aucuparia
Cornus sanguineum
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Frangula alnus
Prunus spinosa
Rosa canina
Rubus fruticosus agg.
Sambucus nigra
Virburnum opulus

Pflanzliste 1
 
Schwarzerle  
Hängebirke  
Esche  
Zitterpappel  
Stieleiche  
Ohrweide  
Salweide  
Grauweide  
Vogelbeere  
Haselnuss  
Faulbaum    
Brombeere  
Schwarzer Holunder 

Alnus glutinosa
Betula pendula 
Fraxinus excelsior
Populus tremula
Quercus robur
Salix aurita
Salix caprea
Salix cinerea
Sorbus aucuparia
Corylus avellana
Frangula alnus
Rubus fruticosus agg.
Sambucus nigra

Pflanzliste 2
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Ei  
Erl
Bir
Bu 
Lin
Ka 
ZEi 
ZErl  
ZPa 
DEi  

Eiche
Erle
Birke
Buche
Linde
Kastanie
Zwillingseiche
Zwillingserle
Zwillingspappel
Drillingseiche

Baumliste
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen, die an die öffentliche Verkehrsfläche 
angrenzen, sind entlang der K 235 bis zu einer Tiefe von 20 m und entlang der übrigen 
öffentlichen Verkehrsflächen bis zu einer Tiefe von 5 m Garagen i. S. d. § 12  BauNVO 
sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, soweit es sich um Gebäude handelt, 
nicht zulässig. 
Die festgesetzte Baugrenze kann ausnahmsweise durch Gebäudeteile (z. B. Anbauten 
oder Wintergärten) um bis zu 3m überschritten werden, wenn diese Gebäudeteile eine 
Höhe von 5m oder eine Grundfläche von 12qm nicht überschreiten.

4.2 Kampfmittel 
In Bezug auf Kampfmittel sind vor der Durchführung von Erd- und Bauarbeiten die 
erforderlichen Sondierungen bzw. baubegleitende Maßnahmen in Abstimmung mit dem 
Kampfmittelbeseitigungsdienst durchzuführen (s. a. Begründung zum Bebauungsplan).

2.5 Private Grünfläche - PG - „Fest- /Parkplatz, Spiel- und Freizeitnutzung"
Innerhalb der privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Fest- /Parkplatz, Spiel- 
und Freizeitnutzung" ist auf bis zu 15 % der Fläche die Herstellung von befestigten 
Flächen als Wegefläche, Stellplatzfläche, Wohnmobile bzw. als Aufstellfläche für 
„fliegende Bauten" oder Spiel- und Sportanlagen sowie der jeweiligen Zweckbestimmung 
dienende Nebenanlagen zulässig. Eine darüber hinausgehende Nutzung bis max. 40 % 
der Fläche als unversiegelte Stellplatzfläche ist nur zeitlich begrenzt an bis zu 30 Tagen 
im Jahr zulässig.

3.2 Oberflächenentwässerung 
Das anfallende Oberflächenwasser ist, sofern es nicht als Brauchwasser genutzt  wird 
oder entsprechend den wasserrechtlichen Bestimmungen der  
Schmutzwasserkanalisation zuzuführen ist, auf dem jeweiligen Grundstück zu  
versickern. Dies ist durch bauliche  Maßnahmen (z.B.  Versickerungsmulden mit 
Bodenaustausch der vorhandenen Torfschicht) sicher zu stellen. 

2.4 Fläche für Gemeinbedarf
Innerhalb der festgesetzten Fläche für Gemeinbedarf sind 15 % der Fläche mit Bäumen 
und Sträuchern entsprechend der Festsetzung 2.1 zu bepflanzen.

1.8 Ein- und Ausfahrten 
Entlang der K 235 dürfen für die bestehenden Nutzungen die vorhandenen Zufahrten 
innerhalb des Bereiches ohne Ein- und Ausfahrt erhalten bleiben.

bzw. Flächen für Anlagen zur Staßenentwässerung

M  1 : 1000

L. S. gez. Eberhardt


